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Entschädigung Kinderbetreuung (Stundenlohn): 
 

Stundenansatz Kleinkinder bis 24 Monate  Fr. 11.55 pro Stunde inkl. Ferienentschädigung 10.64 %  
    

Stundenansatz Kinder ab 24 Monaten   Fr.   7.70 pro Stunde inkl. Ferienentschädigung 10.64 % 
    

Stundenansatz Kinder mit besonderen Bedürfnissen Fr. 11.55 pro Stunde inkl. Ferienentschädigung 10.64 % 
 
 

Sozialleistungen ab 1. Januar 2024: 
 

Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV/IV/EO 5.30 % der Lohnsumme  
 

Arbeitslosenversicherung ALV  1.10 % der Lohnsumme 
 

Berufsunfall BU  Betriebsunfall obligatorisch – Prämie zu Lasten des Vereins 
 

Nichtberufsunfall NBU  Obligatorisch ab 8 Stunden pro Woche - Prämie ½ zu Lasten 
des Vereins, ½ zu Lasten der Betreuungsperson 

 

Krankheit - KKTG  Krankentaggeld – Prämie zu Lasten des Vereins 
 

Berufliche Vorsorge BVG  Abzug gem. individueller Berechnung der Sammelstiftung. 
(AHV-Lohn > Fr. 22'050.00)  Prämie ½ zu Lasten des Vereins, ½ zu Lasten der 

Betreuungsperson 
 

Haftpflichtversicherung / Rechtsschutz  Prämie zu Lasten des Vereins 
 
 

Mahlzeitenentschädigung:  
 

Morgenessen Fr.  3.00 Nachtessen Fr. 4.00  
Znüni Fr.  2.00 Übernachtung *** Fr. 15.00   
Mittagessen Fr.   6.00  /  Fr.  8.00 (ab 10. Altersjahr) Sonntagszuschlag Fr. 1.50 pro Std. 
Zvieri Fr. 2.00 Wartegeld Fr. 2.00 pro Std. 
    

*** Regelmässige Übernachtungen müssen durch das Departement für Justiz und Sicherheit bewilligt werden.  
 
 

Infrastrukturbeitrag: 
 

Infrastrukturbeitrag   Fr. 0.50 pro Betreuungsstunde 
   Zuschlag für alle mit der Tätigkeit verbundenen Betriebs- 
   kosten (Elektrizität, Wasser, Miete, Verbrauchsmaterial etc.) 
 
 

Pauschalentschädigungen: 
 

Pauschalentschädigung Administrationsbeitrag Fr. 30.00 pro Jahr 
Pauschalentschädigung Jahresgespräch Fr. 30.00 pro Betreuungsverhältnis 
Pauschalentschädigung Aus- und Weiterbildung gemäss Aus- und Weiterbildungsreglement des TFV Aadorf 
Pauschalentschädigung Zusammenführung Fr. 30.00 pro Zusammenführung 
 
Allgemeines 

• Ist die Betreuungsperson der Quellensteuerpflicht unterstellt, wird die Steuer gemäss den kantonalen 
Vorgaben in Abzug gebracht. 

• Der Lohnausweis wird jährlich durch die Geschäftsstelle ausgestellt. 

• Bei Übernachtungen werden die Betreuungsstunden bis zur Schlafenszeit und ab dem Aufstehen berechnet. 

 
Weitere, detaillierte Ausführungen sind im Reglement Tagesfamilienverein Aadorf definiert. Das Reglement ist 
Bestandteil des Betreuungs- und Arbeitsvertrages. 
 


